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 Veröffentlicht am 13.03.1996

Norm

B-VG Art89 Abs2

WEG 1975 idF 3.WÄG §13

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 1 Abs 3 WEG, wonach an "Substandardwohnungen" Wohnungseigentum nicht bestehen kann,

hat o ensichtlich unter anderem die Verhinderung einer faktischen Außerkraftsetzung von

Mieterschutzbestimmungen durch die Begründung von Wohnungseigentum an solchen Wohnungen zum Gegenstand,

was zu einer Verengung des Marktes in diesem Bereich führen würde (so schon 5 Ob 126/95). Dieser ganz

o ensichtliche Gesetzeszweck läßt den erkennenden Senat die in § 1 Abs 3 WEG geregelte Eigentumsbeschränkung als

im ö entlichen Interesse - zur Sicherung der durch das MRG geschützten Ziele - gelegen durchaus als

verfassungskonform erscheinen.
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